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Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Tommy Tabor (AfD)

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/ 25 412

vom 20. Januar 2026

über Sperrung der Sporthalle an der Grundschule an der Marie – Investitionsbedarf und

möglicher Sanierungsstau bei Berliner Sporthallen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:
Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht allein aus eigener
Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er war gleichwohl bemüht, Ihnen eine
Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und bat die Bezirksämter von Berlin um
Stellungnahme, die in die Beantwortung eingeflossen ist.

1. Im Fall der Sporthalle an der Grundschule an der Marie führte eine Verstopfung dazu, dass eine
Schneedecke mit Eis nicht abfließen konnte und die Halle vorsorglich gesperrt werden musste. Bei wie
vielen Sporthallen in Berlin besteht nach Einschätzung des Senats ein Sanierungsstau im Bereich der
Dachkonstruktionen oder der Dachentwässerung? (Bitte nach Bezirken und Dringlichkeitsstufen auflisten.)

2. Welcher konkrete Investitionsbedarf ergibt sich nach Kenntnis des Senats aus diesem Sanierungsstau bei
Sporthallendächern insgesamt sowie getrennt nach Bezirken?

Zu 1. und 2.:
Der Sanierungs- und Investitionsbedarf sowie die Dringlichkeit der Maßnahmen wurden von
den Bezirken eingeschätzt und können der folgenden Tabelle entnommen werden.
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Bezirk / Name der Halle Dringlichkeit Investitionsbedarf (in Tsd. €)
Charlottenburg-Wilmersdorf
Sporthalle Schloßstr. 1 mittel 300

Bezirk / Name der Halle Dringlichkeit Investitionsbedarf (in Tsd. €)
Friedrichshain-Kreuzberg
Flatow-Sporthalle hoch 8.000

(Kostenansatz ergibt sich aus
den Gesamtflächen der
sanierungsbedürftigen
Hallendächer)

Andreas Gymnasium hoch
Blumen Grundschule hoch
Emanuel-Lasker-Schule hoch

Lichtenberg
Keine gesonderte Sanierungserhebung zu den Dachkonstruktionen
Marzahn-Hellersdorf
Keine gesonderte Sanierungserhebung zu den Dachkonstruktionen
Mitte
Keine gesonderte Sanierungserhebung zu den Dachkonstruktionen
Neukölln
Sporthalle Christoph-Ruden-Schule hoch 371
Sporthalle Bruno-Taut-Schule hoch 360
Sporthalle Walter-Gropius-Schule hoch 300
Sporthalle Karlsgartenschule hoch 420
Sporthalle Fritz-Karsen-Schule hoch 775
Sporthalle Wetzlar-Schule hoch 345
Sporthalle Hermann-Boddin-Schule hoch 315
Sporthalle Elbe-Schule hoch 395
Sporthalle 1 Albert-Einstein-Oberschule hoch 150
Sporthalle Theodor-Storm-Schule hoch 250
Pankow
Keine gesonderte Sanierungserhebung zu den Dachkonstruktionen
Reinickendorf
Keine gesonderte Sanierungserhebung zu den Dachkonstruktionen
Spandau
Keine gesonderte Sanierungserhebung zu den Dachkonstruktionen
Steglitz-Zehlendorf
Onkel-Tom-
Sporthalle/Ruderkastenanlage

mittel 400

Sporthalle Lippstädter Str. 5 mittel 665
Carl-Schuhmann-Sporthalle mittel 70
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Tempelhof-Schöneberg
Paul-Simmel-Grundschule: Sporthalle mittel 5.400

(Kostenansatz ergibt sich aus
den Gesamtflächen der
sanierungsbedürftigen
Hallendächer)

Steinwald-Schule: Sporthalle hoch
Rathausstraße 10a: Umkleiden mittel
Götzstr 34: Sporthalle mittel
Bosestr. 3/5: Umkleide mittel
Sachsendamm 12: Sporthalle mittel

Bezirk / Name der Halle Dringlichkeit Investitionsbedarf (in Tsd. €)
Treptow-Köpenick
Keine gesonderte Sanierungserhebung zu den Dachkonstruktionen

3. In welchen Einzelplänen, Kapiteln und Titeln des Landeshaushalts sind Mittel für die Sanierung,
Instandsetzung oder Erneuerung von Sporthallendächern etatisiert?

Zu 3.:
Im Landeshaushalt ist kein Titel vorhanden, der explizit für Sporthallendächer gedacht ist.
Für die Sporthallen, die zu einer Schule gehören, sind die Bezirke verantwortlich. Die
Veranschlagungen befinden sich im jeweiligen bezirklichen Haushaltsplan in den Kapiteln
3700 bis 3705 für Schule und teilweise im Kapitel 3306 – Serviceeinheit Facility
Management.

Wenn die baulich erforderlichen Maßnahmen die Bausubstanz erhalten oder diese wieder
in einen guten Zustand versetzen sollen, ohne dass es zu investiv wirkenden
Wertsteigerungen kommt, handelt es sich um Maßnahmen der baulichen Unterhaltung.
Diese wird für Schulen in vorgenannten Kapiteln bei den Titeln 51902 - Bauliche
Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen – und 51912 - Kleiner
Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen – veranschlagt. Reparaturen,
Wartungsarbeiten und der teilweise Ersatz von Sporthallendächern sind Maßnahmen der
baulichen Unterhaltung.

Wenn die baulich erforderlichen Maßnahmen zu wesentlichen Bausubstanzvermehrungen
bzw. Bausubstanzveränderungen in Verbindung mit investiv wirkenden
Wertsteigerungsanteilen führen, dann liegen Investitionsmaßnahmen vor, die in Titeln der
Hauptgruppe 7 zu veranschlagen sind. Investive Maßnahmen der Kapazitätserhaltung sind
entweder aus Titeln der Gruppe 702 oder aus Titeln der Gruppe 714 zu finanzieren. Bei
Titeln der Gruppe 702 handelt es sich um gezielt finanzierte Investitionen, d. h. die
Finanzmittel werden von der Senatsverwaltung für Finanzen bereitgestellt. Bei Titeln der
Gruppe 714 handelt es sich um Investitionen, die aus der Investitionspauschale der Bezirke
finanziert werden. Investitionsmaßnahmen mit Gesamtkosten über 5,5 Mio. € werden
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grundsätzlich gezielt finanziert. Die Erneuerung eines Sporthallendaches ist in Verbindung
mit den vorzunehmenden energetischen Maßnahmen in der Regel eine Investition.

4. In welcher Höhe standen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 jeweils Mittel für die Sanierung von
Sporthallen zur Verfügung, und in welchem Umfang wurden diese Mittel tatsächlich abgerufen?

Zu 4.:
Es wurde die Gesamtsumme der bezirklichen Maßnahmen in den Kapiteln 3700 bis 3705
ermittelt, in deren Titelerläuterung eine Sanierung oder ein (Ersatz-)Neubau der Sporthalle
ausgewiesen ist. Die Planung des baulichen Unterhalts erfolgt nicht maßnahmen-
spezifisch.

Alle Angaben in Tsd. € 2024 2025
Bezirke Plan Ist Plan Ist
Baulicher Unterhalt
(Zuweisungen an die Bezirke für
den baulichen Unterhalt von
Schulen u. Schulsportanlagen) 194.895,9 183.798,4 194.651,8 193.756,2
Pauschale Zuweisung 9.120,0 5.354,9 6.442,0 3.314,6
Gezielte Zuweisung 66.178,0 39.658,5 78.828,0 38.411,2
Summe 270.193,9 228.811,9 279.921,8 235.482,1

5. Welche Mittel sind im aktuellen Doppelhaushalt sowie in der Finanzplanung für die kommenden Jahre
für die Sanierung von Sporthallen, insbesondere deren Dachkonstruktionen, vorgesehen?

Zu 5.:
Es wurde die Gesamtsumme der bezirklichen Maßnahmen ermittelt, in deren
Titelerläuterung eine Sanierung oder ein Ersatzneubau der Sporthalle ausgewiesen ist. Die
Planung des baulichen Unterhalts erfolgt nicht maßnahmenspezifisch. Eine gesonderte
Auswertung hinsichtlich der Dachkonstruktion ist nicht möglich, da die Titelerläuterungen
hierzu keine detaillierten Angaben enthalten.

Alle Angaben in Tsd. € 2026 2027 2028 2029
Bezirke Plan Plan Plan Plan
Baulicher Unterhalt
(den Zuweisungen an die Bezirke
für baulichen Unterhalt von
Schulen u. Schulsportanlagen) 207.020,0 198.935,5  - -
Pauschale Zuweisung 2.675,0 2.620,0 3.909,0 3.840,0
Gezielte Zuweisung 86.453,0 74.766,0 135.252,0 160.440,0
Summe 296.148,0 276.321,5 139.161,0 164.280,0
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6. Inwieweit sieht der Senat angesichts möglicherweise zunehmender Extremwetterlagen
Anpassungsbedarf bei der Priorisierung, Mittelverteilung oder Aufstockung der Haushaltsansätze für die
bauliche Unterhaltung von Sporthallen?

Zu 6.:

Die bauliche Unterhaltung von Sporthallen wird kontinuierlich bewertet sowie priorisiert und
gemäß den Kapazitäten der Baudienststellen in den zuständigen Fachverwaltungen in die
Planungen aufgenommen und umgesetzt.

Berlin, den 16. März 2026

In Vertretung

Franziska Becker
Senatsverwaltung für Inneres und Sport


